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Die Bundesverfassung 
gewährleistet das Ei-
gentum in Artikel 

26. Warum wohl? Offen-
sichtlich war man sich beim 
Verfassen bewusst, dass pri-
vates Eigentum ein gefähr-
detes Gut ist – man denke 
hierbei etwa an Staatsfor-
men, welche gar kein sol-
ches kennen, oder an Staa-
ten, die über keine 
Institutionen verfügen, um 
es tatkräftig und glaubhaft 
zu schützen. Vor allem 

muss man bei der Formulierung davon 
überzeugt gewesen sein, dass das Eigen-
tum für die Gesellschaft eine so wichtige 
Funktion einnimmt, dass es garantiert 
werden muss – als Pfeiler einer freiheitli-

chen Ordnung nämlich. Dass Grundeigen-
tum als besonders schützenswert betrach-
tet wurde, belegt zudem der Aufwand, der 
getrieben wurde, um ein System zu entwi-
ckeln, um Grundstücke genau zu vermes-
sen, ihre Grenzen festzulegen und sämtli-
che damit verbundenen Rechte minuziös 
zu registrieren.

Privateigentum – selbstverständlich  
und gefährdet …
Heute ist Privateigentum zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden, insbesondere 
seit die Staaten, welche auf Kollektiveigen-
tum aufgebaut waren, unter grossem Getö-
se und wie Kartenhäuser zusammengebro-
chen sind. Wer aber glaubt, Privateigen- 
tum sei deswegen weniger gefährdet, irrt 
sich gewaltig. Zwar wird Eigentum (noch) 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Ins-
besondere Grundeigentum sieht sich aber 
einer stetigen Erosion ausgesetzt. Wohl  
bedeutete Grundeigentum in unserer 
Rechtsordnung nie, dass der Eigentümer 
mit seinem Land machen konnte, was er 
wollte. Bauvorschriften beispielsweise gab 
es schon vor der Eigentumsgarantie. In 
mittelalterlichen Städten etwa lassen sich 
diese geradezu an den Häuserfassaden  
ablesen. 

Enges Vorschriften-Geflecht
Heute schiessen aber ständig neue Vorschrif-
ten aus dem Boden oder hängen wie Damo-
klesschwerter über dem Eigentum. Einer-
seits sollen alte Gebäude geschützt werden, 
anderseits sollen sie modernsten energeti-
schen Anforderungen genügen. Einerseits 
sollen mehr Wohnungen gebaut, anderseits 
kein Fleckchen Grün überbaut werden. Ei-
nerseits soll Wohnen günstiger werden, an-
derseits steigen die Anforderungen ans Bau-
en, ganz zu schweigen vom Flächenbedarf 
pro Mieter. Mal muss man Autoeinstellplät-
ze bauen, auch wenn man keinen Bedarf 
dafür sieht, mal darf man nicht, selbst 
wenn man möchte und diese auch nachge-
fragt würden. Mal darf man keine Sonnen-
kollektoren auf bestehende Dächer bauen, 
mal muss man. Mal so, mal so.

Steigende Unsicherheit …
Und das Schlimmste: Man weiss nie, wann 
man von geänderten Vorschriften betroffen 
sein könnte. Das Eigentum ist zwar garan-
tiert, die Zahl der staatlichen Eingriffe 
nimmt aber zu. Im Einzelnen mag eine 
neue Einschränkung als zumutbar erschei-
nen, in der Summe drohen sie aber, den  
Eigentumsbegriff auszuhöhlen. Das kann 
nicht Sinn der Eigentumsgarantie sein.

Selbstverantwortung und 
Anreize statt staatlicher 
Zwang zur Förderung der 
umweltgerechten Sanie-
rungen – das Gebot gilt 
auch in der Schweiz

Gut gebrüllt . . .

HANS EGLOFF
Nationalrat
Präsident HEV  
Kanton Zürich

Aktuelle Abstimmungsvorlagen und Themen:

Eigentum unter Druck
Eigentum – namentlich Wohn-

eigentum – kommt immer 
mehr unter Druck. Beinahe im 

Wochenrhythmus werden neue Vor-
stösse publik, die mehr oder weniger 
direkt eine Umverteilung bewirken 
oder zumindest das Eigentum ein-
schränken wollen. Ein aktueller 
Überblick über die wichtigsten Vor-
lagen und Themen.

Eidgenössische Vorlagen

Volksinitiative «Millionen-Erb-
schaften besteuern für unsere 
AHV (Erbschaftssteuerreform)»

Die Volksinitiative will die Einfüh-
rung einer nationalen Erbschafts- 
und Schenkungssteuer. Dies soll aus 
folgenden Gründen abgelehnt wer-
den: Die Liegenschaften werden in 
der Schweiz schon heute stark besteu-
ert und mit Abgaben belastet. Stos-
send ist auch, dass inflationsbeding-
te Wertsteigerungen bei einer Erb-
schaftssteuer mitbesteuert würden, 
ohne dass die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit zugenommen hätte. 
Für Liegenschaftsbesitzer und Fami-
lienunternehmen ist der festgelegte 
Freibetrag von zwei Millionen Fran-
ken zu tief angesetzt. In den letzten 
Jahren haben zudem zahlreiche Kan-
tone die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer für Ehegatten und direkte 
Nachkommen, teils aufgrund von 
Volksabstimmungen, abgeschafft.

Abstimmung: voraussichtlich 2014.

Kantonale Vorlagen

Volksinitiative «Bezahlbar 
wohnen im Kanton Zürich!» 
(Förderung gemeinnütziger 
Wohnungsbau)

Die Volksinitiative des Mieterver-
bands verlangt die Schaffung eines 
kantonalen Wohnraumfonds und 
dessen Verankerung in der Verfas-
sung. Aus dem Fonds soll der Kan-
ton gemeinnützige Wohnbauträger 
beim Kauf von Land und Liegen-
schaften unterstützen. Finanziert 
werden soll der Fonds langfristig da-
durch, dass Zinserträge und Rück-
zahlungen wieder zurückfliessen. 
Die Volksinitiative ist zustande ge-
kommen. Entscheid (Unterstützung, 
Gegenvorschlag, Ablehnung) liegt 
nun beim Kantonsrat. 

Abstimmung: voraussichtlich 2015.

Die kantonale Volksinitiative «Gegen Steuergeschenke für Superreiche; für 
einen starken Kanton Zürich» (Bonzensteuer) sieht eine Erhöhung der Vermö-
genssteuer vor. Bei Vermögen bis zu 2 Millionen Franken für Alleinstehende, 
resp. 2,1 Millionen Franken für Verheiratete handelt es sich um eher kleinere 
Beiträge. Happig wird es bei Vermögen ab 2 Millionen Franken. Die Vermö-
genssteuer kann dann von 3 auf 4½ Promille steigen. Oder anders formuliert: 
Die Erhöhungen betragen bis zu 50 Prozent.

Bei Annahme der JUSO-Initiative würde der Kanton Zürich gesamtschweize-
risch zu den Kantonen gehören, die hohe Vermögen am stärksten besteuern. 
Dies kann dazu führen, dass der Kanton Zürich aus diesem Grund von guten 
Steuerzahlern gemieden wird oder gar verlassen wird. Eine Verminderung der 
entsprechenden Steuereinnahmen ginge dann zu Lasten aller anderen im 
Kanton, die dieses Loch mit höheren Steuern wieder füllen müssten.

Die Jungsozialisten des Kantons Zürich werben mit unwahren Argumenten 
für ihre Initiative. Kantonsrat und Regierung lehnen die Vorlage ab, ebenso 
die bürgerlichen und Mitteparteien.

Das Wichtigste in Kürze:

■  Sparer, die vorsorgen, und Unternehmer, die ihr Geld in die Betriebe inves-
tieren und Arbeitsplätze schaffen, werden als Bonzen verunglimpft. 

■   Selbstverantwortung und Leistung dürfen nicht bestraft werden.

■   Die sozialistische Neid-Steuer gefährdet den sozialen Frieden. 

■   Das heutige Vermögenssteuer-System ist ausgewogen, hat sich bewährt 
und wird politisch breit getragen.

ALBERT LEISER
Direktor HEV 
Kanton Zürich

MEINUNG

Privateigentum ist garantiert:

Bald nur noch  
theoretisch?!?

Volksinitiative «Für mehr 
bezahlbaren Wohnraum»

Die SP-Initiative will den Gemein-
den das Recht einräumen, für eine 
bestimmte Anzahl von Wohnungen 
die Kostenmiete vorzuschreiben, so-
dass die Rendite aus diesen Objekten 
vorgegeben wäre. Die Initianten wol-
len damit «übermässige Profite ver-
hindern, die dazu führen würden, 
dass Normalverdienende keinen be-
zahlbaren Wohnraum mehr fänden». 

Die Gegenparteien (FDP, SVP und 
EDU) und die Immobilienbranche 
befürchten Eingriffe ins Eigentum. 
Zudem führe die Vergünstigung von 
Wohnraum zu unerwünschten Ver-
zerrungen im Immobilienmarkt. 

Der Kantonsrat hat die VI an die 
zuständige Kommission zurückge-
wiesen, um die Vorlage detaillierter 
auszuarbeiten und Unklarheiten zu 
beseitigen. Es wird ein Gegenvor-
schlag ausgearbeitet. 

Abstimmung: voraussichtlich am 
November 2013.

Vernehmlassung zu einem 
neuen Wassergesetz

Der Regierungsrat hat die Bau- 
direktion beauftragt, eine Gesetzes-

vorlage zur Revision des kantonalen 
Wasserrechts zu erarbeiten. Nun 
wurde der Gesetzesentwurf in die 
Vernehmlassung geschickt. 

Das neue Regelwerk fasst die bis-
herigen Erlasse in einem einzigen 
Gesetz zusammen. Die Aufgabentei-
lung zwischen Kanton und Gemein-
den bleibt bestehen. Gemäss dem 
Regierungsrat sorgt das WsG dank 
Berücksichtigung der neusten tech-
nischen Entwicklungen sowie neu-
er oder präziserer Regelungen und 
Formulierungen für viele Verbesse-
rungen. 

Der HEV Kanton Zürich reichte 
Ende Mai eine Stellungnahme ein.

Gewässerschutzverordnung
Als Gegenvorschlag zur Volksin-

itiative «Lebendiges Wasser (Rena-
turierungs-Initiative)» haben die 
Eidgenössischen Räte 2009 eine Än-
derung des Gewässerschutzgesetzes 
beschlossen. Das revidierte Gesetz 
und die geänderte Gewässerschutz-
verordnung verpflichten die Kanto-
ne seit 1. Juni 2012, entlang von 
Seen, Flüssen und Bächen genügend 
Raum auszuscheiden, das heisst  

vor Überbauung zu schützen. Damit 
soll Spielraum für Natur- und Land-
schaftsschutzmassnahmen entlang 
der Ufer erhalten bleiben sowie eine 
Pufferzone gebildet werden, die an-
grenzende Grundstücke vor Hoch-
wasser schützt. Die Ausscheidung 
des Gewässerraums durch die Kan-
tone muss bis 31. Dezember 2018 er-
folgen. Die Vollzugsverordnung zur 
Gewässerschutzverordnung des 
Bundes sieht die neue Definition des 
Hochwasserschutzes vor. Die neue 
Auslegung hätte gravierende Aus-
wirkungen auf das Grundstück- 
eigentum. 

Richtplan Kanton Zürich 
Der Kantonsrat hat nach Einsicht-

nahme in den Bericht und Antrag 
des Regierungsrates vom 28. März 
2012 beschlossen, dass der revidier-
te kantonale Richtplan festgesetzt 
wird. Die Vorlage verfehlt das ur-
sprüngliche Ziel (Effizienz, einheit-
liche Regelung für die ganze 
Schweiz). Kritisiert wird insbeson-
dere die fehlende Marktnähe in Be-
zug auf die Entwicklung einzelner 
Gebiete und Gemeinden. Durch die 
einschränkende Planung wird das 
Angebot verknappt und dadurch das 
Bauland verteuert. Für den Wirt-
schaftsstandort Zürich hätte dies er-
hebliche Nachteile gegenüber den 
Nachbarkantonen und -regionen so-
wie steigende Mietkosten und Lohn-
anpassungen zur Folge. 

Das Geschäft wurde den Kommis-
sionen Planung und Bau sowie Ener-
gie, Verkehr und Umwelt zur Bera-
tung überwiesen. 

Durch die inzwischen angenom-
mene Landschaftsinitiative ver-
schärft sich die Verknappung zu-
sätzlich massiv. Der Richtplan muss 
so oder so überarbeitet werden. 

Umsetzungsvorlage  
Kulturlandinitiative

Am 17. Juni 2012 wurde die Kul-
turlandinitiative mit 54,5 Prozent 
Ja-Stimmen angenommen. Sie ver-
langt, dass die Landwirtschaftsflä-
chen mit den Bodennutzungseig-
nungsklassen 1 bis 6 und die Flä-
chen von besonderer ökologischer 
Bedeutung durch den Kanton wirk-
sam geschützt werden und in ihrem 
Bestand und in ihrer Qualität erhal-
ten bleiben.

BONZENSTEUER – NEIN ZU EINER NEID-STEUER

Ein (kritischer) Blick über 
die Grenzen hat noch nie 
geschadet. Auch deshalb 

bin ich seit Jahren Mitglied von 
Haus & Grund Baden (D). Mit  
Interesse verfolge ich insbesonde-
re die hauseigentumspolitischen 
Entwicklungen in unserem  
Nachbarland.

Anlässlich der Jahresversamm-
lung von Haus & Grund Deutsch-
land in Berlin vor einigen Wo-
chen forderte der Präsident Dr. 
Rolf Kornemann vernünftige  
Anreize für klima- und umwelt-
gerechte Modernisierungen von 
Wohnungen. Der Staat solle auf 
den Zwang zu Investitionen in 
den Klimaschutz verzichten und 
stattdessen im Steuer- und Miet-
recht wirksame Anreize für Im-
mobilieneigentümer setzen.  
Kornemann zufolge lässt die  
finanzielle Lage vieler privater 
Eigentümer kostspielige Moder-
nisierungen nicht zu. Ein gesetz-
licher Zwang zur klima- und 
umweltgerechten Modernisie-
rung verstosse gegen die Eigen-
tumsgarantie des Grundgesetzes.

In seiner Rede hob der Haus & 
Grund-Präsident die Notwendig-
keit für mehr Klimaschutz her-
vor. Deutschland dürfe sich lang-
fristig nicht auf fossile Energie- 
träger verlassen. Erneuerbaren 
Energien gehöre gerade auch im 
Wohnungsbereich die Zukunft. 
Damit pro Jahr mehr Wohnun-
gen saniert würden als heute, 
sollten energetische Investitionen 
steuerlich über zehn und nicht 
wie aktuell über 50 Jahre abge-
schrieben werden können. Kor-
nemann wies zudem auf Hürden 
im Mietrecht hin. Sie verschlech-
terten die Position der Vermieter 
so sehr, dass notwendige klima- 
und umweltfreundliche Investi- 
tionen häufig unterbleiben 
müssten. Vermietern müsse ein 
Recht auf Eigenverantwortung 
zugebilligt werden.

Schliesslich appellierte Korne-
mann an die Politik, den priva-
ten Hauseigentümern nicht stän-
dig neue Regeln vorzugeben. 
Sonst erreiche die Politik das  
Gegenteil des Beabsichtigten. 
«Nicht illusionäre Ziele, sondern 
die schlichte Wirklichkeit sollte 
die Richtschnur des politischen 
Handelns sein», forderte er.

Gut gebrüllt . . . oder dem möchte 
ich nichts hinzufügen . . .


